
 

Geldverkehr des Anwalts mit seinen Mandanten

Nach § 43a Abs. 5 BRAO und § 4 Abs. 1 BORA ist der Anwalt verpflichtet, sorgfältig mit fremden Vermögenswerten umzugehen und diese 
unverzüglich weiterzuleiten (§ 4 Abs. 2 BORA). Darunter fallen nach § 4 Abs. 2 BORA Wertpapiere, geldwerte Urkunden, Geld und 
Vollstreckungstitel u. Ä. Weiter ist er nach § 43a Abs. 5 BRAO und § 4 Abs. 2 BORA verpflichtet, Fremdgelder (Bargeld oder Buchgeld u. Ä.) 
unverzüglich (innerhalb weniger Tage) weiterzuleiten. Nur wenn die Weiterleitung des Fremdgeldes nicht möglich ist, weil z. B. die 
Kontoverbindung des Mandanten nicht bekannt ist, muss das Fremdgeld nach § 43a Abs. 5 BRAO und § 4 Abs. 2 BORA auf ein Anderkonto 
einbezahlt werden. Besonderheiten zur Aufrechnung enthält § 4 Abs. 3 BORA. Neben dem Vorwurf einer Unterschlagung nach § 246 StGB liegt 
beim unsachgemäßen Umgang mit Vermögenswerten oder Fremdgeld auch der Vorwurf einer Untreue nach § 266 StGB �nahe, wenn z. B. 
Zahlungen an den Mandanten nicht weitergeleitet werden und eine Vermögensgefährdung eintritt. Daneben ist der Problemkreis 
�Geldwäsche� zu beachten; vgl. § 261 StGB und das abgedruckte Geldwäschegesetz (GwG).

(Auszug aus dem Vorwort der 3. Auflage des Buchs "Berufs- und Vergütungsrecht für die Anwaltschaft", herausgegeben von der RAK Stuttgart.) 

Geldverkehr

Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention

Der Bundesrat hat in seiner letzten Sitzung am 16.12.2011 dem Gesetz zur Optimierung der...

Stellungnahme der BRAK zum Geldwäschepräventionsgesetz

Die BRAK hat eine aktualisierte Stellungnahme zum Regierungsentwurf für ein Gesetz zur...

Warnung vor Betrugsmasche mit gefälschten Schecks

Bereits im vergangenen Jahr hatte die BRAK vor einer Betrugsmasche mit gefälschten...

Pflicht zur unverzüglichen Weiterleitung von Fremdgeld und sonstigen...

Hier erhalten Sie unter "Fremdgeld" und "Geldwäschegesetz" die Beiträge zu den oben...

Warnung vor gefälschten Schecks

Aufgrund mehrerer bei der BRAK eingegangener Geldwäscheverdachtsanzeigen von...

Warnung vor Betrugsmasche mit gefälschten Schecks

Hier erhalten Sie das Rundschreiben der Bundesrechtsanwaltskammer vom 15.07.2010.

 

Aufrechenbarkeit von durch die Rechtschutzversicherung bezahlten Vorschüssen

Der Ausschuss für Berufsrecht der RAK Stuttgart ist früher davon ausgegangen, dass die...  Mehr

Unwirksame Aufrechnung mit einem Vergütungsanspruch



Das OLG München I hat mit Urteil vom 24.11.2004 (VersR 2006, 527) entschieden: Ein...  Mehr


